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Der Sachverständige
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De jure gilt der approbierte Zahnarzt
als Gutachter. Er wird formal als sach-
verständig angesehen. Somit kann er
im Auftrag staatlicher Institutionen
gutachterliche Stellungnahmen abge-
ben. Generell kann ein Zahnarzt von
einem Gericht in einem Zivilprozess
oder einem Strafprozess als zahnärzt-
licher Gutachter bestellt werden. Lehnt
er ab, so braucht er gute Gründe. Einen
Gutachter bei Gericht nennt man Ge-
richtsgutachter. Ein Synonym wäre Ge-
richtssachverständiger oder kurz Sach-
verständiger.
Aufgabe und Rolle
Die Hauptaufgabe als Sachverständiger be-
steht darin, die vom Gericht gestellten Be-
weisfragen anhand von Befunden und unter
Berücksichtigung aller ihm zugänglich ge-
machten Informationen zu beantworten.
Dies macht er auf Basis medizinisch-wissen-
schaftlicher Erkenntnis sowie seiner ärzt-
lichen Erfahrung. Sein Ziel ist, dem Gericht
eine Entscheidungder rechtlich erheblichen
Fragen zu ermöglichen [1]. Anders formu-
liert: Der Sachverständige muss den indivi-
duellen Fall umfassend evaluieren und dann
über den kausalen Zusammenhang zwi-
schen dem geklagten Zustand des Patien-
ten und der Vorgehensweise des Zahn-
arztes entscheiden, denn danach wird im
gutachterlichen Auftrag zumeist gefragt. Er
muss unterscheiden zwischen Komplikatio-
nen und Behandlungsfehlern. Dabei ist eine
breit gefächerte Wissensbasis einzusetzen,
die sowohl die eigene Erfahrung wie auch
Regeln aus zahnmedizinischer Lehre und
Wissenschaft umfasst [2].

Der Sachverständige wird als „verlängerter
Arm“ des Richters gesehen. Juristen be-
zeichnen den Sachverständigen gerne als
„Gehilfen“ oder „fachkundigen Berater“
[1], gleichzeitig wird eine „Herrschaft der
Sachverständigen“ beklagt. Der Sachver-
ständige ist zu keiner definitiven Entschei-
dung berufen. Der Auftraggeber schließt
sich jedoch den Ausführungen des Gut-
achters sehr häufig an [3]. Durch ihre „Ent-
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scheidungsgewalt“ werden medizinische
Sachverständige zuweilen als „Richter in
Weiß“ bezeichnet [4].

Abzugrenzen ist der Sachverständige vom
Vertragsgutachter, der im Auftrag von Kas-
senzahnärztlicher Vereinigung und gesetz-
lichen Krankenkassen Planungsgutachten
und Gutachten zur Ausführung protheti-
scher Leistungen erstattet. Diese Vertrags-
gutachten sind Grundlage für eine Verwal-
tungsentscheidung. Einige Vertragsgutach-
ter üben eine Doppelfunktion aus und sind
zusätzlich vonder Zahnärztekammer als Pri-
vat- und Gerichtsgutachter bestellt [4].
Anforderungen
Die Anforderungsprofile an Sachverstän-
dige sind vielfältig. Gefordert werden per-
sönliche Eigenschaften, wie z.B. wahrneh-
mungsoffen und „soll seine eigene Fachlich-
keit realistisch einschätzen können“. Als Zu-
gangsvoraussetzungen werden z.B. ausrei-
chende Berufserfahrung, Fachkompetenz,
praktizierender Zahnarzt und eine Gutach-
terausbildung genannt [5]. Die formalen
Voraussetzungen sind in der Gutachter-
ordnung der Kammer niedergelegt. Für
Gerichtsgutachten gelten eine Reihe von
Standards. Sie sollten sein: neutral, unpar-
teiisch, objektiv, strukturiert, sorgfältig, an
fachliche Standards gebunden, unabhän-
gig, eigenverantwortlich, transparent, lai-
enverständlich und termingerecht. Die Be-
weisfragen sind vollständig, präzise, schlüs-
sig und eindeutig zu beantworten [1,6].
Bedeutung für die Profession
Der primäre Auftrag des Gutachters ist die
Beantwortung von entscheidungserheb-
lichen Fragen für das Gericht. Daneben
bestehen aber auch gesellschaftliche und
professionspolitische Aufgaben, nämlich,
die Autonomie der Zahnärzteschaft zu
stärken und für die vom Fall Betroffenen
Handlungssicherheit zu schaffen [2,3].
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